
Aufnahmeantrag Sachverständiger

Hiermit  beantrage  ich  die  Aufnahme  zum  assoziierten  Mitglied  im  Bundesverband  Deutscher 
Sachverständiger des Handwerks (BDSH) e.V. als Sachverständiger. Dieser Antrag verpflichtet den BDSH 
e.V. nicht zur Aufnahme und Eintragung des Antragstellers. 

Personendaten:

Name _______________________________ Vorname ______________________________

Strasse ______________________________ Plz/Ort ________________________________

Geburtsdatum ________________________ Beruf _________________________________

Telefon ______________________________ Telefax ________________________________

Mobiltelefon __________________________ Email _________________________________

Sachverständiger im  Fachbereich  ________________________________________________

Erklärung des Antragstellers

Zur Beurteilung meiner persönlichen und fachlichen Eignung haben ich beigefügt: Fotokopien von Urkunden, 
Zeugnissen  oder  Nachweisen  über  meine  Ausbildung,  berufliche  Qualifikation  oder  Berufserfahrung,  ein 
tabellarischer Lebenslauf.

Ich  erkläre  hiermit,  dass  ich  meine  Tätigkeit  als  Sachverständiger  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen 
ausüben werde. Ich verpflichte mich, Gutachten und Beratungen nur dann vorzunehmen, wenn ich mit der 
Materie  vertraut  bin.  Ich  bin  nicht  wegen  krimineller  Handlungen  vorbestraft  und  lebe  in  geordneten 
finanziellen Verhältnissen. 

Sollte die Mitgliedschaft  seitens des BDSH e.V. gekündigt werden, weil  ich gegen die o.g. Versicherung 
verstoßen habe oder in der Zukunft verstoßen werde oder mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge in Verzug 
gerate,  so  bin  ich  nicht  befugt,  weiterhin  mit  der  Mitgliedschaft  oder  dem  Siegel  als  BDSH-geprüfter 
Sachverständiger nach Außen aufzutreten.

Beiträge, Gebühren, Zahlung und Kündigung 

Die  Eintragungsgebühr  für  die  Aufnahme  in  den  BDSH  beträgt  150,--  Euro  zzgl.  Mehrwertsteuer.  Der 
Mitgliedsbeitrag für 12 Monate ab dem Aufnahmedatum beträgt 180,-- Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Sofern 
der  Antrag  in  Verbindung  mit  der  Grundausbildung  für  Sachverständige  beim Berufsbildungsinstitut  für 
Sachverständigenwesen (BISW) gestellt wird, entfällt die Eintragungsgebühr sowie der Mitgliedsbeitrag für 
das erste Jahr. Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn sie nicht 3 Monate 
vor Ablauf eines jeden Jahres schriftlich gekündigt wird.

Hiermit ermächtige ich den BDSH zur Abbuchung aller fälligen Beiträge und Zahlungen von meinem Konto:

Konto ____________________________  BLZ ___________________________________

Bankinstitut ____________________________________________________________________

Die  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  des  BDSH sind  im Internet  einsehbar  und wurden von mir  zur 
Kenntnis genommen und anerkannt.

Ort / Datum ___________________________ Unterschrift _____________________________
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